
Stimmrechtsbescheinigung

Die Unterschriften bei Initiative und Referenden müssen auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Diese Aufgabe
nimmt die Stimmregisterführerin wahr. Es wird bescheinigt, dass die unterzeichnenden Personen in der
Gemeinde Nebikon stimmberechtigt sind. Anschliessend sendet die Gemeindeverwaltung die Listen/n an
das zuständige Initiativ- oder Referendumskommitee zurück.

Zuständige Abteilung
Zentrale Dienste/Kanzlei

https://www.nebikon.ch/verwaltung/abteilungen/zentrale-dienstekanzlei.html/31/unit/7

